
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realschulabschlussprüfung – Fächerübergreifende Kompetenzprüfung 
 
Abgabetermin Freitag, 24. Oktober 2008  
 
Schülergruppe 
 
Namen, Vornamen, Klasse:    ________________________________ 
       ________________________________
       ________________________________ 
       ________________________________
       ________________________________
        
Thema der fächerübergreifenden 
Kompetenzprüfung:       ________________________________ 
         ________________________________ 
 
beteiligte Fächer          ________________________________ 
im Vorfeld abgesprochen mit Lehrkraft   ________________________________ 
Bestätigung der Lehrkraft durch Unterschrift ________________________________ 
 
Genehmigung durch Schulleitung am  ________________________________ 
 
Zugewiesene Lehrkräfte für die Prüfung  ________________________________ 
 
 
Verordnung des Kultusministeriums über die Abschlussprüfung an Realschulen (siehe 
Rückseite) 
 
 
 
Unterschriften aller Gruppenmitglieder der Schülergruppe 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

    Schuljahr 2008/2009 

   Matern-Feuerbacher-Realschule 

 

Wichtig!! Alle 
Gruppenmitglieder müssen die 
Fächer, die für die 
Fächerübergreifende 
Kompetenzprüfung angegeben 
sind, auch tatsächlich im 
Unterricht besuchen! 



Realschulabschlussprüfungsordnung (wesentliche Ausschnitte) 
§ 5 Mündliche Prüfung, Kompetenzprüfung 
(1) Die mündliche Prüfung und die Kompetenzprüfung werden von einem Prüfungsausschuss abgenommen.  
 
(2) Für die mündliche Prüfung in den einzelnen Fächern und für die Kompetenzprüfung bildet der Vorsitzende aus den 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses Fachausschüsse. In der Kompetenzprüfung gehören jedem Fachausschuss an 
1. der Vorsitzende oder ein vom ihm bestelltes Mitglied des Prüfungsausschusses, das an einer anderen Schule tätig 
ist, als Leiter, 
2. die beiden vom Schulleiter nach Absatz 7 zugewiesenen Lehrer, von denen einer zugleich Protokollführer ist. 
 
(6) Die Kompetenzprüfung besteht aus einer Präsentation zu einem bestimmten Thema und einem daran 
anknüpfenden Prüfungsgespräch. Das Thema bezieht sich auf die Bildungsstandards mindestens zweier Fächer oder 
Fächerverbünde. Die Präsentation kann schriftliche, mündliche und praktische Leistungen enthalten. Das 
Prüfungsgespräch bezieht sich über das Thema hinaus auf weitere, vorwiegend aus den Klassen 9 und 10 stammende 
Inhalte der betroffenen Fächer oder Fächerverbünde. 
(7) Die Schüler wählen in Klasse 10 innerhalb von etwa sechs Wochen nach Beginn des Unterrichts das Thema der 
Kompetenzprüfung, das der Schulleiter in der Regel nach Beratung in der Stufenkonferenz genehmigt. Der 
Schulleiter weist den Schülern zwei Lehrer zur Begleitung und Beratung zu. 
(8) Die Kompetenzprüfung wird als Gruppenprüfung durchgeführt, wobei jeder Schüler eine individuelle Note 
erhält. Eine Schülergruppe umfasst drei bis fünf Schüler. In begründeten Ausnahmefällen kann mit Genehmigung 
des Schulleiters die Kompetenzprüfung auch in einer kleineren Gruppe oder als Einzelprüfung abgenommen werden. 
(9) Die Prüfungszeit der Kompetenzprüfung beträgt für jeden Prüfling etwa 15 Minuten, wobei die zeitlichen 
Anteile von Präsentation und Prüfungsgespräch annähernd gleich sind. 
(10) Im Anschluss an die Prüfung setzt der Fachausschuss das Ergebnis der mündlichen Prüfung oder der 
Kompetenzprüfung fest und teilt es dem Schüler auf Wunsch mit. Der Fachausschuss entscheidet mit 
Stimmenmehrheit. 
(11) Über jede mündliche Prüfung und Kompetenzprüfung wird eine Niederschrift gefertigt und von den 
Mitgliedern des Fachausschusses unterschrieben. 


